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1. Preis (4500 Fr.). Verf. HANS und KÜRT PFISTER, Architekten,
in Firma Gebr. Pfister, Zürich. — Oben Lageplan der ersten Etappe,
rechts Vorschlag für spätere Gesamtgestaltung. — Masstab 1: 2500

Sämtliche Pläne behördl. bew. 8. 8. 44 gemäss ERB 3. 10. 39

Wettbewerb für den Erweiterungsbau
des Zürcher Kunsthauses

Seit unserer letzten Berichterstattung über den Stand der
Studien betr. die Umgestaltung von Kunsthaus und Heimplatz1)
sind die Baulinien gemäss nebenstehendem Plan genehmigt und
der Wettbewerbsaufgabe zu Grunde gelegt worden. Obwohl die
1942 noch schwebende Verkehrsfrage hinsichtlich der Strassen-
bahnlinie 1 (Heimstrasse-Heimplatz-Zeltweg) seither so entschieden

worden ist, dass diese Linie auf Trolleybusbetrieb umgebaut
wird, und in dieser Hinsicht eine gewisse Freiheit in der
Platzgestalt hat eingeräumt werden können, war es aus andern
Gründen nicht möglich, den Teilnehmern mehr Spielraum zu
lassen; sie waren vielmehr verpflichtet, ihren Entwürfen den
heutigen Zustand des Heimplatzes zu Grunde zu legen (siehe
S. 80; es durfte lediglich eine Ideenskizze für die künftige
Gestaltung eingereicht werden). Dieser recht enge Rahmen, in den
die Bewerber gezwängt waren, hat notwendigerweise eine grosse
Gleichförmigkeit der Ergebnisse gezeitigt, als Gewinn hingegen
eine sehr intensive Ausschöpfung aller Möglichkeiten am heutigen
Platz — also das, was der Bauherr praktisch erreichen wollte
— gebracht. Wir beabsichtigen, im Anschluss an die objektive
Darstellung der prämiierten Entwürfe eine grundsätzliche
Betrachtung zum ganzen Fragenkomplex zu veröffentlichen.

Auszug aus dem Wettbewerbprogramm
Für zukünftige Erweiterungsbauten des Kunsthauses steht

das Areal zwischen dem bestehenden Kunsthausbau2) und den
projektierten Baulinien am Heimplatz, an der Heimstrasse und
dem Hirschengraben gemäss nebenstehendem Lageplan zur
Verfügung. Der Bauplatz für die zu projektierende erste Etappe
der Erweiterungsbauten wird begrenzt von dem bestehenden
Kunsthausbau, den Baulinien am Heimplatz und der Heimstrasse
und der im Lageplan eingezeichneten strichpunktierten Linie.
Diese Linie ist die Baugrenze, bis zu der das Grundstück über-

¦) SBZ Bd. 120, S. 151*, 26. September 1942.
2) Umfassend den Bau von 1910 (SBZ Bd. 56, S. 193* u. 210*), die

Erweiterung von 1925, beide von Karl Moser, und das Landolthaus. Aus
dem nebenstehenden Plan erhellt, dass die bisherigen Bauten die Richtung

der projektierten verlängerten Kantonschulstrasse respektieren
mussten. Da man diese Strassenverlängerung seither fallen gelassen hat,
steht der Kunstgesellschaft nun ein zusammenhängendes, von der Rücksicht

auf diese Richtung unabhängiges Grundstück zur Verfügung.
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baut werden kann. Von den auf dem Areal befindlichen Häusern

müssen nur die beiden Häuser «Zum Graben» und «Zum
Lindengarten» erhalten werden.

Der projektierte Erweiterungsbau soll sich dem bestehenden
Kunsthausbau in der innern Anlage und in der äussern
architektonischen Gestaltung organisch angliedern. Das bestehende
Kunsthaus soll im Innern wie auch in der äussern Erscheinung
grundsätzlich erhalten bleiben. Der bestehende Haupteingang
kann im Zusammenhang mit einer Verbesserung der heute
unbefriedigenden Verhältnisse der Kasse- und Garderoberäume

mbv

3>ÇERW. 1925

m
III

-CUNSTHAUS (910

5fi*»M

»SS

*itlM -PLATZ

ÖTS

Lageplan 1: 2500 von Kunsthaus und Heimplatz mit Eintragung
der Baulinien und der Baugrenze für die erste Etappe
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